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Ministerium für Handel und Industrie von Israel andererseits über die An-
erkennung von Zeugnissen über den Ursprung und die handwerkliche
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(NR: GP XIV RV 38 AB 47 S. 12. BR: AB 1459 S. 347.)

230. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 8. April 1976 betreffend den Beitritt
Perus zum Internationalen Kakao-Überein-

kommen 1972

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen hat Peru am 1. März 1976
seine Beitrittsurkunde zum Internationalen
Kakao-Übereinkommen 1972 (BGBl. Nr. 455/
1973, letzte Kundmachung über den Geltungs-
bereich BGBl. Nr. 605/1975) hinterlegt.

Kreisky

2 3 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 30. April 1976 über den Geltungs-
bereich des Übereinkommens über die Ret-
tung und die Rückführung von Raumfah-
rern sowie die Rückgabe von in den
Weltraum gestarteten Gegenständen vom

22. April 1968

Nach Mitteilungen der Depositarregierungen
haben folgende weitere Staaten das Überein-
kommen über die Rettung und die Rückfüh-
rung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von
in den Weltraum gestarteten Gegenständen
(BGBl. Nr. 110/1970, letzte Kundmachung des

Geltungsbereiches, BGBl. Nr. 593/1973) ratifi-
ziert oder sind ihm beigetreten:

Staaten:
Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- oder Beitritts-

urkunde:

Kanada 20. Feber 1975

Griechenland 7. Juli 1975
Frankreich 31. Dezember 1975

Die Europäische Weltraumagentur hat am
4. September 1975 erklärt, die Rechte und
Pflichten aus diesem Übereinkommen gemäß
seinem Art. 6 anzunehmen. Diese Erklärung ist
durch den Beitritt Frankreichs am 31. Dezember
1975 rechtswirksam geworden.

Kreisky

232. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 30. April 1976 betreffend den Geltungs-
bereich des Übereinkommens über die Inter-
nationale Fernmeldesatellitenorganisation
„INTELSAT" und des Betriebsübereinkom-
mens über die Internationale Fernmeldesatel-

litenorganisation „INTELSAT"

Nach Mitteilungen der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika haben folgende weitere
Staaten das Übereinkommen über die Inter-
nationale Fernmeldesatellitenorganisation
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„INTELSAT" (BGBl. Nr. 343/1973) ratifiziert
oder sind ihm beigetreten:

Staaten:
Datum der Hinterlegung der

Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde:

Niederlande (ein-
schließlich Surinam
und Nl. Antillen) 23. Mai 1973

Italien 4. Juni 1973
Irak 6. Juni 1973
Bundesrepublik

Deutschland 2. Juli 1973
Ghana 12. Dezember 1973
Zypern 1. März 1974
Kolumbien 16. Mai 1974
Libanon 11. Juni 1974
Türkei 26. September 1974
Haiti 3. Oktober 1974
Bolivien 19. Dezember 1974
Oman 3. Jänner 1975
Island 7. Feber 1975
Panama 29. Mai 1975
Libyen 9. Juni 1975
Katar 2. Feber 1976
Bangladesh .1. März 1976

Die von den genannten Staaten bestimmten
Fernmelde-Rechtsträger haben das Betriebsüber-
einkommen über die Internationale Fernmelde-
satellitenorganisation „INTELSAT" (BGBl.
Nr. 343/1973) unterzeichnet.

Kreisky

233 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 3. Mai 1976 über den Geltungsbereich
des Europäischen Übereinkommens betref-
fend Auskünfte über ausländisches Recht

vom 7. Juni 1968

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des
Europarates hat die Türkei am 19. Dezember
1975 ihre Ratifikationsurkunde und hat Costa
Rica am 15. März 1976 seine Beitrittsurkunde
zum Europäischen Übereinkommen betreffend
Auskünfte über ausländisches Recht (BGBl. Nr.
417/1971, letzte Kundmachung über den Gel-
tungsbereich BGBl. Nr. 112/1975) hinterlegt.

Kreisky

234.

(Übersetzung)

A b k o m m e n
zwischen dem Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie und dem Bundes-
minister für Finanzen der Republik Öster-
reich einerseits und dem Ministerium für
Handel und Industrie von Israel andererseits
über die Anerkennung von Zeugnissen über
den Ursprung und die handwerkliche Her-
stellung von Waren zum Zwecke der zoll-
freien oder zollermäßigten Einfuhr nach

Österreich

Artikel 1

Das Ministerium für Handel und Industrie
von Israel bestätigt, daß zur Ausstellung von
Zeugnissen über den Ursprung und die hand-
werkliche Herstellung von Waren zum Zwecke
der zollfreien oder zollermäßigten Einfuhr nach
Österreich die Handelskammern in Tel Aviv-
Jaffa, Jerusalem und Haifa ermächtigt sind.

Artikel 2

(1) Die Zeugnisse über den Ursprung und die
handwerkliche Herstellung entsprechen — vor-
behaltlich der Bestimmungen des Abs. 2 —
nach Inhalt und Form dem für Zwecke des
Allgemeinen Präferenzsystems verwendeten
Formblatt A.
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(2) Die Zeugnisse enthalten folgende zusätz-
liche Feststellungen:

a) Zusätzliche Erklärung des Ausführers
(in Spalte 7 des genannten Formblattes):

„Alle oben genannten Waren sind hand-
werklich hergestellte Waren."

b) Bescheinigung der im Artikel 1 genannten
ermächtigten Stelle (in Spalte 4 des
genannten Formblattes) :

„Hiemit wird auf Grund der durch-
geführten Kontrollen bescheinigt, daß die
in diesem Zeugnis beschriebenen Waren
handwerklich hergestellte Waren gemäß
dem Abkommen zwischen Österreich und
Israel sind.

Ort und Datum, Unterschrift und Stempel der bescheinigenden Steile"

(3) Als handwerklich hergestellte Waren
werden. Waren verstanden, die überwiegend von
Hand oder nur unter Verwendung von aus-
schließlich durch Hand- oder Fußantrieb
bedienten Maschinen oder Geräten hergestellt
worden sind. Die Verwendung von maschinell
erzeugten Rohmaterialien schließt grundsätzlich
handwerklich hergestellte Waren von den nach
österreichischem Recht eingeräumten Begünsti-
gungen nicht aus.

Artikel 3

Das Ministerium für Handel und Industrie
von Israel wird jede Änderung bezüglich der
im Artikel 1 genannten Handelskammern in
Tel Aviv-Jaffa, Jerusalem und Haifa dem Bun-
desminister für Finanzen der Republik Öster-
reich bekanntgeben.

Artikel 4

Das Department of Customs and Excise
leistet bei der Prüfung der Richtigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der Zeugnisse den öster-
reichischen Behörden über deren Ersuchen Ver-
waltungshilfe.

Artikel 5

Dieses Abkommen tritt sechs Wochen nach
Unterzeichnung in Kraft; es wird auf die Dauer
von zwei Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit
verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr,
sofern sie nicht durch eine der Vertragsparteien
sechs Monate vor Ablauf der Frist schriftlich
auf diplomatischem Weg gekündigt wird.
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GESCHEHEN in Wien, am 23. April 1976,
in zwei Urschriften in englischer Sprache.

Für den Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie der Republik Österreich:

Dr. Gerhard Waas
Sektionsrat

Für den Bundesminister für Finanzen der
Republik Österreich:

Dr. Franz Manhart
Ministerialrat

Für das Ministerium für Handel und Industrie
von Israel:

Avigdor Dagan
Botschafter

Das Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 5 am 4. Juni 1976 in Kraft.

Kreisky

235.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

V E R T R A G
zwischen der Republik Österreich und der
Volksrepublik Polen über die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiete des Gesundheits-

wesens

Die Republik Österreich und die Volksrepu-
blik Polen, in dem Wunsche, die Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Staaten auf dem
Gebiete des Gesundheitswesens zu fördern,

im Bestreben, einen Beitrag zur Entwicklung
der Zusammenarbeit zwischen den europäischen
Staaten auf der Grundlage der Satzung der
Vereinten Nationen und gemäß den Zielen und
Grundsätzen der Weltgesundheitsorganisation zu
leisten,

und entschlossen, den Gesundheitszustand der
Bevölkerung beider Staaten zu verbessern,

sind übereingekommen, folgenden Vertrag zu
schließen:

Artikel 1

Die Vertragsstaaten werden
die Zusammenarbeit auf den Gebieten des Ge-

sundheitswesens, der angewandten medizinischen
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Forschung und der Weiterbildung des medizi-
nischen Personals zum beiderseitigen Nutzen
weiterentwickeln,

ihre Bestrebungen zur Lösung der beide Seiten
interessierenden und von ihnen als vorrangig
bezeichneten Fragen des Gesundheitswesens kon-
zentrieren.

Artikel 2

(1) Die Zusammenarbeit im Sinne des Arti-
kels 1 erfolgt insbesondere durch

a) Austausch von Erfahrungen auf dem Ge-
biete der angewandten medizinischen For-
schung;

b) Austausch von Experten und anderen auf
dem Gebiete des Gesundheitswesens tätigen
Personen zum Zwecke der gegenseitigen
Beratung und der beruflichen Weiterbil-
dung;

c) Austausch von in einem der beiden Ver-
tragsstaaten erscheinenden wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen, Gesetzestexten
sowie sonstigen für das Gesundheitswesen
maßgebenden Vorschriften und Richtlinien
sowie von statistischen Daten im Bereiche
des Gesundheitswesens;

d) Teilnahme an den von beiden Seiten durch-
geführten medizinisch-wissenschaftlichen
Veranstaltungen, die von den Vertrags-
staaten als vorrangig bezeichnet werden.

(2) Die Vertragsstaaten werden ihre Institu-
tionen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens
sowie ihre medizinisch-wissenschaftlichen Gesell-
schaften zur Zusammenarbeit in den Fragen
ermutigen, die von ihnen als vorrangig bezeich-
net werden, und diese Zusammenarbeit fördern.

Artikel 3

Im Falle der Entsendung von Experten und
anderen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens
tätigen Personen wägt die entsendende Seite
die Reisekosten. Die empfangende Seite trägt
die Aufenthaltskosten einschließlich der Kosten
für die mit dem Zweck des Aufenthalts ver-
bundenen Reisen innerhalb des Gastlandes.

Artikel 4

Zur Durchführung dieses Vertrages werden
abwechselnd in einem der beiden Vertragsstaaten
durch die zuständigen Behörden Arbeitspläne
mit einer Geltungsdauer von jeweils zwei Jahren
vereinbart.

Artikel 5

(1) Dieser Vertrag wird für die Dauer von
fünf Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit ver-
längert sich jeweils um weitere fünf Jahre, sofern
nicht einer der Vertragsstaaten diesen Vertrag
spätestens sechs Monate vor Ablauf dieser Frist
schriftlich auf diplomatischem Wege kündigt.
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(2) Dieser Vertrag tritt 60 Tage nach Aus-
tausch von Noten in Kraft, in denen die Ver-
tragsstaaten einander mitgeteilt halben, daß die
jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für
dessen Inkrafttreten erfüllt sind.

ZU URKUND dessen haben die Bevollmäch-
tigten der beiden Vertragsstaaten diesen Vertrag
unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Warschau, am 23. Mai 1975
in zwei Urschriften in deutscher und polnischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen
authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

E. Bielka m. p.

Für die Volksrepublik Polen:

Sliwinski m. p.

Auf Grund der vom Bundespräsidenten unterzeichneten und vom Bundeskanzler gegen-
gezeichneten Ratifikationsurkunde wurde der in Art. 5 Abs. 2 des Vertrages vorgesehene Noten-
austausch am 7. April 1976 durchgeführt; der Vertrag tritt gemäß derselben Bestimmung am
6. Juni 1976 in Kraft.

Kreisky


